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hier: Themenkompiex "Kinderrechte"

Weiche Auffassung vertreten Sie zur geplanten Aufnahme von Kinderrechten als Staatszielbestimmungen in die Thüringer Verfassung

durch den o. g. Gesetzentwurf (Drucksache 7/897)? Haben Sie Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen?
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Titel

„Kinder

respektieren

beginnt beim
eigenen Handeln"

„Sehr geehrte
Damen und..."

Zusammenfassung

„Eine Stärkung der Familien in vielerlei Hinsicht (Ansehen, finanziell, Flexibilität

hinsichtlich Kinderbetreuung etc) stärkt gleichzeitig auch die Kinder. Wenn eine
Familie nicht in Armut lebt und sich nicht durch HARTZ IV Maßnahmen

gegängelt fühlt, ist dies ein lebenswertes Umfeld für Kinder. Sich nicht über die

Belange von Kindern hinwegsetzen und ihre Meinung zu befragen ist ein edles

Ziel, wird aber tagtäglich verletzt, auch in der jetzigen Situation. Mit einer
Ausnahmesituation zu argumentieren greift zu kurz, denn Grundrechte (die ja

für alle gelten) sind gerade für die Zeiten festgeschrieben worden, in denen es

dem Staat/Behörden/lnstitutionen besonders leicht gemacht wird, diese durch

Verordnungen, Notstandsgesetze etc einzuschränken."

„Unserer Ansicht nach ist die Aufnahme dieses Staatsziels insbesondere mit der

ausdrücklich wesentlichen Bedeutung des Kindeswohls sehr zu begrüßen, kann
aber nur ein erster Schritt sein."

* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß
ThürBeteildokG nicht in der Beteiiigtentransparenzdokumentation veröffentlicht
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Leuchtturm für Kinder
Thüringen*

Familienrecht,
insbesondere

Kinderrechte

„Leuchtturm für
Kinder Thüringen"

„Wir plädieren für die

nicht die Erweiterung

schon heute vielfach

tatsächliche Umsetzung bereits

der Möglichkeiten des Eingriffs
nicht zum Kindeswohl handeln."

bestehender Kinderrechte,

von staatlichen Steilen, die

* Bei dem mit * gekennzeichneten Beitrag wurde von dem Autor seine Wohnadresse angegeben. Wohnadressen natürlicher Personen werden gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
ThürBeteildokG nicht in der Beteiiigtentransparenzdokumentation veröffentlicht.



e$^%s

Diskussionsforum

des Thüringer Landtags

^? ^THÜRINGER LANDTAG
^W^}} Verwaltung

Auswertung BTD

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von StaatszieEen

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 7/897 -

Welche Auffassung vertreten Sie zur geplanten Aufnahme von Regelungen zur Inklusion als Staatszi el bestimm u ng in die Thüringer Ver-

fassurig durch den o. g. Gesetzentwurf (Drucksache 7/897)? Haben Sie Anmerkungen zur beabsichtigten Bestimmung?

Erstellt Angaben zum Autor Titel des Beitrags Zusammenfassung des Beitrags

15.11.2020
Prof. Dr. Robert
Uerpmann-Wittzack *

Lehre und Forschung
im Öffentlichen Recht
und Völkerrecht

„fnklusfon konsequent in der
Verfassung verankern"

Zustimmung zum Anderungsvorschiag mit einzelnen Verbessenjngsvor-
schlagen
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